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Projekt „Haus der Gewerke“ – Umsetzung über das Förderprogramm des Landes Sachsen-An-
halt „SCHUL(FREI)RÄUME – Erbringung Eigenanteils 

Sehr geehrte Frau Hellge, 

mit Mail vom 07.03.2025 haben Sie um Unterstützung bei der Finanzierung des Projektes „Haus 
der Gewerke“ gebeten. Mit dem aktuellen Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt 
„Schul(FREI)Räume“ besteht nun erfreulicher Weise die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen. 
Um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 85% der förderfähigen Gesamtausgaben zu 
erhalten, müssen jedoch Eigenmittel aufgebracht und die Sicherstellung der Finanzierung gegen-
über dem Fördermittelgeber dargelegt werden.  

Der hier aufzubringende Finanzierungsbeitrag kann jedoch in Anbetracht der Haushaltslage des 
Landkreises nicht durch kreiseigene Mittel aufgebracht werden. Da der Landkreis bilanziell über-
schuldet ist und sich in der Haushaltskonsolidierung befindet, sind haushalts- und kommunal-
rechtlich nur Ausgaben möglich, die rechtlich und zeitlich unabweisbar sind.  

Das bedeutet, dass der Landkreis nur Ausgaben zur Wahrnehmung seiner gesetzlich vorgegebe-
nen Pflichtaufgaben oder vertraglichen Verpflichtungen tätigen darf. Die hier notwendigen Ei-
genanteile müsste der Landkreis über genehmigungspflichtige Kredite finanzieren. Das hier für 
die Bewilligung zuständige Landesverwaltungsamt würde diese aus rechtlichen Gründen versa-
gen müssen. Auch Mietaufwendungen würden den genehmigungspflichtigen Kreishaushalt be-
lasten und können daher bedauerlicher Weise seitens des Landkreises nicht erbracht werden.  

Ich begrüße daher ausdrücklich Ihr Engagement, Drittmittel (z.B. Spenden) zur Sicherstellung der 
Finanzierung anzuwerben.  

Gern möchte ich die Umsetzung Ihres Vorhabens unterstützen, für welches die Comenius Schule 
bereits erfolgreich den Landespreis SCHULEWIRTSCHAFT erzielt hat.  



 

Seite 2 von 2 

Ich sichere Ihnen hiermit dazu zu, dass der Landkreis als Aufgabenträger einen entsprechenden 
Antrag auf Fördermittel stellen wird und Ihnen weiterhin beratend zur Seite steht. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

P. Puhlmann 

Landrat 

 

 

 


